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Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
heute möchten wir Ihnen für den Monat Oktober 2007 einige wichtige und interessante 
Informationen geben. 
 
Lesen Sie Informationen zu folgenden Themen: 
 
Termine November 2007 
"Hilfen für Helfer": Ehrenamtlich Tätige werden belohnt 
"Hilfen für Helfer": Erhöhte Abzugsfähigkeit von Spenden  
Anspruch auf Kindergeld für ein verheiratetes Kind 
Antragsveranlagung für 2005 nur bis zum 31.12.2007 möglich 
Definition der Zahlungsunfähigkeit 
Geschäftsführerhaftung für nicht gezahlte Lohnsteuern gilt auch im Insolvenzfall 
Künstlersozialversicherung - Welche Unternehmen müssen zahlen? 
Steuerliche Anerkennung von Mietverträgen zwischen Angehörigen 
Unternehmenssteuerreform 2008 - Neue GWG-Regelung und Pool-Abschreibung 
 
Mit freundlichen Grüßen 
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Termine November 2007 
Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern fällig werden: 
 
Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung durch 
  Überweisung1 Scheck2 
Lohnsteuer, Kirchensteuer, 
Solidaritätszuschlag3 

12.11.2007 15.11.2007 9.11.2007 

Kapitalertragsteuer, 
Solidaritätszuschlag 

Seit dem 1.1.2005 ist die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende 
Solidaritätszuschlag zeitgleich mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an 
den Anteilseigner an das zuständige Finanzamt abzuführen. 

Umsatzsteuer4 12.11.2007 15.11.2007 9.11.2007 
Gewerbesteuer 15.11.2007 19.11.2007 12.11.2007 
Grundsteuer 15.11.2007 19.11.2007 12.11.2007 
Sozialversicherung5 28.11.2007 entfällt entfällt 

 
1 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem 

Anmeldungszeitraum folgenden Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen 
Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. Es muss so frühzeitig überwiesen 
werden, dass die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt. Bei einer 
Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. 

2  Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks als 
erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden. 

3 Für den abgelaufenen Monat. 
4 Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat; bei Vierteljahreszahlern 

mit Dauerfristverlängerung für das vorangegangene Kalendervierteljahr. 
5 Ab 2006 sind die Fälligkeitsregelungen der Sozialversicherungsbeiträge einheitlich auf den drittletzten 

Bankarbeitstag des laufenden Monats vorgezogen worden. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, empfiehlt 
sich das Lastschriftverfahren. Die Krankenkassen möchten die Beitragsnachweise monatlich bereits eine 
Woche vor dem Fälligkeitstermin elektronisch übermittelt haben. Dies sollte mit den Krankenkassen 
abgestimmt werden. Wird die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und 
Gehaltsdaten etwa 10 Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt 
insbesondere, wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt. 

„Hilfen für Helfer“: Ehrenamtlich Tätige werden belohnt 
Mit dem Gesetz zur weiteren Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements, das der Bundestag am 6.7.2007 
verabschiedet hat, sollen ehrenamtlich Tätige für ihre gesellschaftlichen Leistungen belohnt werden. Das Gesetz 
wird nach der Zustimmung des Bundesrats rückwirkend zum 1.1.2007 in Kraft treten. 
 Der so genannte „Übungsleiterfreibetrag“, der Einnahmen aus „Übungsleitertätigkeiten“ bis zur Höhe von 

insgesamt 1.848 € im Jahr steuerfrei stellt, wird auf 2.100 € erhöht. Bis zu dieser Höhe unterliegen die 
Einnahmen auch nicht der Sozialversicherung. 

 Hinweis: Eine rückwirkende Erhöhung des Entgelts eines Übungsleiters derart, dass dieser im Jahr 2007 
genau 2.100 € steuerfrei erhält, ist nur steuerlich möglich. Für die Sozialversicherung wirkt die Erhöhung und 
damit die Freistellung erst nach der Verkündung des Gesetzes. Erst dann könnte eine Erhöhung um monatlich 
21 € erfolgen (2.100 - 1.848 = 252; 252 : 12 = 21). 

 Neu eingeführt wird ein allgemeiner Freibetrag von 500 € im Jahr für Einnahmen aus nebenberuflichen 
Tätigkeiten im gemeinnützigen, mildtätigen oder kirchlichen Bereich. Der Freibetrag wird nicht gewährt, wenn 
bereits eine Aufwandsentschädigung aus öffentlichen Kassen oder der „Übungsleiterfreibetrag“ in Anspruch 
genommen wurde. Wenn die als Betriebsausgaben oder Werbungskosten abziehbaren Aufwendungen höher 
sind als der Freibetrag, sind die gesamten Aufwendungen nachzuweisen oder glaubhaft zu machen. 

"Hilfen für Helfer": Erhöhte Abzugsfähigkeit von Spenden  
Mit dem Gesetz zur weiteren Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements, das der Bundestag am 6.7.2007 
verabschiedet hat, wird das steuerliche Spendenrecht novelliert. Durch die erhöhte Abzugsmöglichkeit von 
Spenden soll das Ehrenamt in Deutschland gefördert werden. Die erforderliche Zustimmung des Bundesrats gilt 
als sicher, so dass das Gesetz rückwirkend zum 1.1.2007 in Kraft treten wird. 
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 Zuwendungen (Spenden und Mitgliedsbeiträge) zur Förderung steuerbegünstigter Zwecke können bis zu 

20 % (vorher 5 bzw. 10 %) des Gesamtbetrags der Einkünfte oder bis zu vier Promille (vorher zwei Promille) 
der Summe der gesamten Umsätze und der im Kalenderjahr aufgewendeten Löhne und Gehälter als 
Sonderausgaben abgezogen werden. 
 Mitgliedsbeiträge an Sport- und Freizeitvereine sind weiterhin vom Abzug ausgeschlossen. 
 Der Betrag je Zuwendung, bis zu dem als Nachweis der Bareinzahlungsbeleg oder die 

Buchungsbestätigung eines Kreditinstituts genügt, wird von 100 € auf 200 € angehoben. 

Anspruch auf Kindergeld für ein verheiratetes Kind 
Für ein verheiratetes Kind besteht nur unter bestimmten Voraussetzungen ein Kindergeldanspruch. Dies macht 
der Fall einer verheirateten Studentin deutlich, für die deren Eltern Kindergeld beantragt hatten. 
Die Studentin selbst bezog BAföG-Leistungen von 2.303 €, ihr Ehemann Arbeitslohn von ca. 16.000 €. Die 
Familienkasse vertrat die Ansicht, dass die BAföG-Leistungen und die Unterhaltszahlungen des Ehemanns den 
für das Kindergeld maßgebenden Grenzbetrag überschritten habe und lehnte die Zahlung von Kindergeld ab. 
Der Bundesfinanzhof hat dies bestätigt. Es wird zur Begründung auf die Rechtsprechung zum so genannten 
„Mangelfall“ hingewiesen. Ein Mangelfall ist anzunehmen, wenn die eigenen Einkünfte und Bezüge des Kindes 
einschließlich der Unterhaltsleistung des Ehemanns unterhalb des steuerrechtlichen Existenzminimums liegen. 
Einen solchen Mangelfall sah das Gericht in Anbetracht der Höhe der Einkünfte des Ehemanns nicht als 
gegeben. 

Antragsveranlagung für 2005 nur bis zum 31.12.2007 möglich 
Für Bezieher von Arbeitslohn wird eine Veranlagung zur Einkommensteuer nur unter bestimmten 
Voraussetzungen durchgeführt. Zur Anrechnung von Steuerabzugsbeträgen (z. B. einbehaltene 
Zinsabschlagsteuer) oder zur Geltendmachung von Verlusten muss deshalb eine Einkommensteuererklärung bis 
zum Ablauf des zweiten auf den Veranlagungszeitraum folgenden Kalenderjahrs abgegeben werden. 
Die Frist zur Abgabe der Einkommensteuererklärung des Jahres 2005 läuft in diesen Fällen am 31.12.2007 ab. 
Wird die Einkommensteuererklärung für 2005 erst nach dem 31.12.2007 abgegeben, wird keine Veranlagung 
durchgeführt, weil die Frist nicht verlängerbar ist. 

Definition der Zahlungsunfähigkeit 
GmbH-Geschäftsführer sind bei Zahlungsunfähigkeit der Gesellschaft verpflichtet, spätestens drei Wochen nach 
deren Eintritt Insolvenzantrag zu stellen. Tut ein Geschäftsführer dies nicht, macht er sich strafbar. 
Ein Schuldner ist im Sinne der Insolvenzordnung zahlungsunfähig, wenn er nicht in der Lage ist, die fälligen 
Zahlungspflichten zu erfüllen. Nach Auffassung des Bundesgerichtshofs ist mit dieser Definition die frühere 
Rechtsprechung überholt, wonach nur die von den Gläubigern „ernstlich eingeforderten“ Verbindlichkeiten 
maßgebend waren. Entscheidend ist allein der Zeitpunkt der Fälligkeit einer Forderung, der nur durch eine 
Stundungsvereinbarung hinausgeschoben werden kann. Von der Zahlungsunfähigkeit abzugrenzen ist die bloße 
Zahlungsstockung, d. h. der kurzfristige behebbare Mangel an flüssigen Mitteln. Dieser muss in einem Zeitraum 
von maximal drei Wochen zu beseitigen sein, da eine kreditwürdige Person in der Lage ist, sich binnen zwei bis 
drei Wochen die benötigten Beträge darlehensweise zu beschaffen. Andernfalls liegt - von vorneherein - 
Zahlungsunfähigkeit vor. 

Geschäftsführerhaftung für nicht gezahlte Lohnsteuern gilt auch im 
Insolvenzfall 
Der Geschäftsführer einer GmbH zahlte die von den Arbeitnehmern einbehaltenen Lohnsteuern für 
November 1998 bis Januar 1999 nicht an das Finanzamt und meldete am 2.2.1999 Insolvenz an. Deswegen 
forderte das Finanzamt in einem Lohnsteuerhaftungsbescheid von ihm persönlich die nicht gezahlten 
Lohnsteuern von 43.000 DM. Der Geschäftsführer klagte hiergegen und meinte, das Finanzamt hätte die 
rechtzeitig gezahlten Lohnsteuern nach Insolvenzrecht sowieso wieder erstatten müssen. Von daher sei es 
unerheblich, dass er sie erst gar nicht gezahlt habe. Unter dem Strich sei dem Finanzamt kein Schaden 
entstanden. Außerdem hätte er die Lohnsteuern nicht vom GmbH-Konto bezahlen dürfen, weil die GmbH dann 
von ihm diesen Betrag als Schadenersatz gefordert hätte. 
Der Bundesfinanzhof entschied, dass die in den letzten drei Monaten vor Insolvenzantrag gezahlten Lohnsteuern 
nur dann vom Finanzamt hätten zurückgefordert werden können, wenn es von der Zahlungsunfähigkeit der 
GmbH gewusst hätte. Das war hier jedoch nicht der Fall. Auch das zweite Argument des Geschäftsführers ließ 
der Bundesfinanzhof nicht gelten. Die persönliche Schadensersatzpflicht gegenüber der GmbH entbindet den 
Geschäftsführer nicht von seiner Verpflichtung zur Zahlung der Lohnsteuern. 
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Hinweis: Die Geschäftsführerhaftung gilt nicht für die in den letzten drei Wochen vor Insolvenzanmeldung fälligen 
Lohnsteuern, wenn in diesem Zeitraum die GmbH überschuldet oder zahlungsunfähig war. 

Künstlersozialversicherung - Welche Unternehmen müssen zahlen? 
Das Gesetz über die Sozialversicherung der selbstständigen Künstler und Publizisten 
(Künstlersozialversicherungsgesetz - KSVG) regelt die Einbeziehung der selbstständigen Künstler und 
Publizisten in den Schutz der gesetzlichen Sozialversicherung. Ein Bestandteil des Gesetzes ist die sog. 
Künstlersozialabgabe. Danach sind bestimmte Unternehmen zur Zahlung einer Künstlersozialabgabe verpflichtet. 
Vielfach herrscht Unkenntnis darüber, welche Unternehmen dies sind. Nach dem KSVG fallen hierunter drei Arten 
von Unternehmen: 
 Unternehmen, die typischerweise künstlerische oder publizistische Werke verwerten, z. B. Verlage, Theater, 

Galerien, Rundfunk und Fernsehen. 
 Unternehmen, die für sich selbst Werbung oder Öffentlichkeitsarbeit betreiben und dabei nicht nur 

gelegentlich Aufträge an selbstständige Künstler oder Publizisten erteilen und 
 Unternehmen, die solche Aufträge erteilen, um die Werke oder Leistungen der selbstständigen Künstler oder 

Publizisten für Zwecke ihres Unternehmens zu nutzen, wenn im Zusammenhang mit dieser Nutzung 
Einnahmen erzielt werden sollen. 

Hier stellt sich häufig die Frage, wann Aufträge an selbstständige Künstler und Publizisten „nicht nur gelegentlich“ 
erteilt werden. 
Was Veranstaltungen angeht, so enthält das Gesetz die Aussage, dass eine nur gelegentliche Erteilung von 
Aufträgen vorliegt, wenn in einem Kalenderjahr nicht mehr als drei Veranstaltungen durchgeführt werden. 
Bezieht sich die Auftragserteilung nicht auf Veranstaltungen, sondern auf andere Maßnahmen (z. B. die 
Erstellung einer Internetseite, den Entwurf eines Flyers oder die Gestaltung eines Geschäftsberichts), so reicht es 
bereits aus, wenn einmal jährlich eine solche Auftragserteilung geschieht. Nicht hingegen reicht es aus, wenn sie 
nur ein einziges Mal erfolgt. 
Nicht unter die Abgabepflicht fallen auch private Veranstaltungen: wird z. B. eine Musikgruppe für eine 
Silberhochzeit engagiert, handelt es sich um eine private Veranstaltung, bei der die künstlerische Leistung nicht 
„verwertet“, sondern „konsumiert“ wird. 

Steuerliche Anerkennung von Mietverträgen zwischen Angehörigen 
Verträge unter Angehörigen sind steuerlich nur dann anzuerkennen, wenn sie bürgerlich-rechtlich wirksam 
geschlossen sind und die Gestaltung und Durchführung des Vereinbarten dem zwischen Fremden Üblichen 
entspricht (sog. Fremdvergleich). Nicht jede Abweichung vom Üblichen schließt die steuerliche Anerkennung aus. 
Voraussetzung ist aber, dass die Hauptpflichten der Mietvertragsparteien wie Überlassen einer konkret 
bestimmten Mietsache und Höhe der zu entrichtenden Miete klar und eindeutig vereinbart sowie entsprechend 
dem Vereinbarten durchgeführt werden. 
Das Finanzgericht München hat einen Mietvertrag unter nahen Angehörigen nicht anerkannt, weil im Vertrag kein 
Mietzahlungszeitraum, kein Fälligkeitstag und kein Zahlungsweg bestimmt waren. Im Urteilsfall konnte auch die 
tatsächliche Mietzahlung nicht hinreichend nachgewiesen werden. 
Hinweis: Der Bundesfinanzhof hat im vergangenen Jahr entschieden, dass trotz zivilrechtlicher Unwirksamkeit 
eines Vertrags unter bestimmten Voraussetzungen der Vertrag dennoch steuerlich anzuerkennen sein kann. Die 
Finanzverwaltung wendet dieses Urteil des Bundesfinanzhofs allerdings über den entschiedenen Einzelfall hinaus 
nicht an. 

Unternehmenssteuerreform 2008 - Neue GWG-Regelung und Pool-
Abschreibung 
Mit Wirkung vom 01.01.2008 ist die Regelung für die steuerliche Behandlung geringwertiger Wirtschaftsgüter 
(bisher Anschaffungskosten bis 410 €) und die Anschaffung und Abschreibung für Wirtschaftsgüter mit einem 
Wert bis 1.000 € neu gefasst. 
Eine Sofort-Abschreibung für geringstwertige Wirtschaftsgüter ist nur noch für solche selbständig nutzbaren 
Wirtschaftsgüter zulässig, deren Wert 150 € (netto) nicht übersteigt. 
Für Wirtschaftsgüter, deren Wert 150 €, aber nicht 1.000 € übersteigt, ist ein sogenannter Sammelposten (Pool) 
zu bilden, der über den Zeitraum von 5 Jahren  gleichmäßig abgeschrieben wird. Scheidet ein Wirtschaftsgut aus 
dem Betriebsvermögen aus, wird der Sammelposten nicht vermindert. Gleichwohl ist der Veräußerungspreis 
unabhängig davon voll als Betriebseinnahme zu behandeln. 
Vor diesem Hintergrund ist zu prüfen, ob sinnvolle Anschaffungen von Wirtschaftsgütern bereits im Jahr 2007 
vorgenommen werden, um steuerliche Nachteile zu vermeiden. 


